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Regeste

Regeste Art. 4 BV, Art. 84 Abs. 1 lit. a, 85 lit. a und 88 OG. Wahlen in den Erziehungsrat;
Minderheitenschutz. 1. Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte bei indirekten
Wahlen - hier der Wahl des Erziehungsrates des Kantons Solothurn durch den Kantonsrat -
ist nicht die staatsrechtliche Beschwerde nach Art. 85 lit. a OG, sondern jene gemäss Art.
84 Abs. 1 lit. a OG zu erheben. Die Legitimation richtet sich dementsprechend nach Art. 88
OG (E. 2). 2. Beschwerdelegitimation - eines Kantonsrates in seiner Eigenschaft als
Kantonsrat und als Bürger des Kantons (E. 3a), - der Sozialdemokratischen Fraktion des
Kantonsrates (E. 3b), - der nichtgewählten Kandidatin (E. 3c), - der Sozialdemokratischen
Partei des Kantons Solothurn (E. 3d).

Regeste Art. 4 Cst., art. 84 al. 1 lettre a, 85 lettre a et 88 OJ. Elections au Conseil de
l'éducation; protection des minorités. 1. Lorsqu'un recours de droit public est formé pour
violation de droits constitutionnels lors d'élections indirectes - ici l'élection du Conseil de
l'éducation du canton de Soleure par le Grand Conseil -, celui-ci ne se fonde pas sur l'art. 85
lettre a OJ, mais sur l'art. 84 al. 1 lettre a OJ. La qualité pour recourir se détermine par
conséquent selon l'art. 88 OJ (consid. 2). 2. Qualité pour recourir - d'un député au Grand
Conseil en tant que député et en tant que citoyen du canton (consid. 3a), - de la fraction
sociale démocrate du Grand Conseil (consid. 3b), - de la candidate non élue (consid. 3c), -
du parti social démocrate du canton de Soleure (consid. 3d).

Regesto Art. 4 Cost., art. 84 cpv. 1 lett. a, 85 lett. a, 88 OG. Elezione al Consiglio
dell'educazione; protezione delle minoranze. 1. Ove un ricorso di diritto pubblico sia
proposto per violazione dei diritti costituzionali in relazione con elezioni indirette - nella
fattispecie, l'elezione del Consiglio dell'educazione del cantone di Soletta da parte del Gran
Consiglio -, tale ricorso non si fonda sull'art. 85 lett. a OG, bensì sull'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG. La legittimazione ricorsuale si determina pertanto alla stregua dell'art. 88 OG (consid.
2). 2. Legittimazione ricorsuale - di un deputato al Gran Consiglio quale deputato e quale
cittadino del cantone (consid. 3a), - del gruppo socialdemocratico del Gran Consiglio
(consid. 3b), - della candidata non eletta (consid. 3c), - del partito socialdemocratico del
cantone di Soletta (consid. 3d).

Erwägungen

E. 2
Die Legitimation zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde, d.h. die Berechtigung der
Beschwerdeführer, die behauptete Rechtsverletzung im eigenen Namen geltend zu machen,
prüft das Bundesgericht frei und von Amtes wegen ( BGE 111 Ia 147 ). Um eine
Stimmrechtsbeschwerde nach Art. 85 lit. a OG handelt es sich nicht. Das wird von den
Beschwerdeführern auch nicht behauptet. Eine Verletzung des Stimm- und Wahlrechts im



Sinne dieser Bestimmung würde voraussetzen, dass dieses durch Volkswahlen, d.h. durch
direkte Teilnahme der stimmberechtigten Bürger an einem Wahl- oder
Abstimmungsverfahren hätte ausgeübt werden können. Bei der Bestellung einer Behörde
durch sogenannte indirekte Wahl, also durch eine andere Behörde oder durch einen
Wahlkörper, kann daher nicht das Stimmrecht des Bürgers, sondern allenfalls eine
Vorschrift organisatorischer Natur verletzt werden. Wird eine solche Vorschrift,
beispielsweise ein gesetzlich verankerter Anspruch einer Minderheit, in einer Behörde BGE
112 Ia 174 S. 177 angemessen vertreten zu sein, bei einer indirekten Wahl missachtet, so
kann dieses Vorgehen nicht mit einer Beschwerde nach Art. 85 lit. a OG , sondern
gegebenenfalls mit einer solchen wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger
im Sinne von Art. 84 lit. a OG gerügt werden ( BGE 99 Ia 448 ; vgl. BGE 108 Ia 282 f. E. 1
und die dort zitierten weiteren Entscheide). Die Beschwerdelegitimation bestimmt sich in
solchen Fällen ausschliesslich nach Art. 88 OG ( BGE 108 Ia 283 E. 1).

E. 3
Das Recht, staatsrechtliche Beschwerde zu führen, steht nach Art. 88 OG Bürgern
(Privaten) und Korporationen bezüglich solcher Rechtsverletzungen zu, die sie durch
allgemeinverbindliche oder sie persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten
haben. Nach ständiger Rechtsprechung ermöglicht die staatsrechtliche Beschwerde dem
Beschwerdeführer somit lediglich die Geltendmachung seiner rechtlich geschützten
Interessen. Zur Verfolgung rein tatsächlicher Interessen oder allgemeiner öffentlicher
Interessen ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben ( BGE 110 Ia 74 E. 1 mit
weiteren Hinweisen). Im Lichte dieser Grundsätze ist die Legitimation zur Erhebung der
staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte für jeden
Beschwerdeführer einzeln zu prüfen. a) R. ist als Bürger des Kantons Solothurn und als
Mitglied des Kantonsrates zur staatsrechtlichen Beschwerde nicht legitimiert. Er hat kein
rechtlich geschütztes Interesse daran, dass die abgewiesene Kandidatin der
Sozialdemokratischen Fraktion gewählt bzw. die Nachnominationen im zweiten Wahlgang
ausgeschlossen werden. Seine Stellung als Abgeordneter im Kantonsparlament verleiht ihm
keine besondere Eigenschaft, die abweicht von derjenigen, die er als Kantonsbürger besitzt,
um staatsrechtliche Beschwerde führen zu können (vgl. BGE 108 Ia 284 E. 2c; BGE 104 Ia
353 mit Hinweisen). Das allfällige tatsächliche oder allgemeine öffentliche Interesse an
ordnungsgemässen Wahlen, das er als Abgeordneter im Kantonsrat vertritt, kann er daher
sowenig wie andere Kantonsräte oder Bürger des Kantons mit staatsrechtlicher Beschwerde
wahren. b) Die Sozialdemokratische Fraktion des Kantonsrates, deren Interessen R. als
Fraktionspräsident vertritt, ist ebenfalls nicht legitimiert, staatsrechtliche Beschwerde zu
führen. Sie hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, die es ihr gemäss der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung erlaubt, als politische Vereinigung oder Gruppierung
im eigenen Namen Beschwerde führen zu können BGE 112 Ia 174 S. 178 (vgl. BGE 100 Ia
394 E. 1a/aa). Auf die Beschwerde der Sozialdemokratischen Fraktion ist daher nicht
einzutreten. c) Fraglich ist, ob Dr. X., die erfolglose Kandidatin, zur Beschwerde wegen
Verletzung von Art. 4 BV legitimiert ist. Nach ständiger Rechtsprechung verschafft das
allgemeine Willkürverbot nach Art. 4 BV , das bei jeder staatlichen Tätigkeit zu beachten
ist, für sich allein dem Betroffenen noch keine gesetzlich geschützte Rechtsstellung im
Sinne von Art. 88 OG . Eine Legitimation zur Willkürbeschwerde besteht demnach erst
dann, wenn der angefochtene Entscheid den Beschwerdeführer in seiner vorhandenen
Rechtsstellung berührt und in seine rechtlich geschützten Interessen eingreift. Die
Geltendmachung des Willkürverbots setzt eine Berechtigung in der Sache selbst voraus.



Aus Art. 4 BV folgt kein selbständiger Anspruch auf willkürfreies staatliches Handeln (
BGE 110 Ia 75 E. 2a mit Hinweisen). Was für das Willkürverbot gilt, muss auch
massgebend sein für das Gebot der rechtsgleichen Behandlung ( BGE 105 Ia 275 ). Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann der unberücksichtigte Bewerber für ein
öffentliches Amt den Beschluss der Wahlbehörde, durch den das Amt an einen anderen
Kandidaten vergeben wurde, nicht durch staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung
von Art. 4 BV anfechten, sofern ihm das kantonale Recht keinen Anspruch auf Wahl
einräumt; der Entscheid greift nicht in seine Rechtsstellung ein, und Wahlvorschriften,
deren Verletzung er den Wahlbehörden allenfalls vorwirft, dienen nicht dem Schutz der
Bewerber, sondern allgemeinen öffentlichen Interessen. Eine Legitimation zur Erhebung
der Willkürbeschwerde besteht erst dann, wenn das massgebliche kantonale Recht dem
Kandidaten einen Anspruch darauf einräumt, gewählt zu werden ( BGE 107 Ia 184 E. 2a;
BGE 105 Ia 273 , 275). Derartiges wird hier jedoch nicht geltend gemacht. Soweit aus BGE
108 Ia 284 E. 2c abgeleitet werden könnte, abgewiesene Kandidaten seien ohne weiteres
zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert ("puisqu'ils n'ont pas brigué le poste
litigieux"), kann daran nicht festgehalten werden. Es ist somit auf die staatsrechtliche
Beschwerde von Dr. X. nicht einzutreten. d) Die Sozialdemokratische Partei des Kantons
Solothurn besitzt unbestrittenermassen als Verein im Sinne von Art. 60 ZGB
Rechtspersönlichkeit. Sie ist daher zur staatsrechtlichen Beschwerde legitimiert, wenn der
angefochtene Wahlentscheid sie in ihrer Rechtsstellung berührt, sie beispielsweise an der
Verfolgung ihrer BGE 112 Ia 174 S. 179 satzungsmässigen Ziele hindert (vgl. Art. 56 BV ),
oder wenn das kantonale Recht bestimmte Garantien enthält, wie namentlich auf dem
Gebiet des Minderheitenschutzes bei der Bestellung von Behörden und Kommissionen (
BGE 108 Ia 283 E. 2b und dortige Hinweise). Die Beschwerdeführer berufen sich in diesem
Zusammenhang auf die Wahlvorschriften des Geschäftsreglementes des Kantonsrates
(insbesondere § 69), ferner auf Art. 11 der Kantonsverfassung. § 69 des
Geschäftsreglementes, wonach in den drei ersten Wahlgängen das absolute Mehr und im
vierten Wahlgang das relative Mehr entscheiden soll, ist als organisatorische Vorschrift
vorab im allgemeinen öffentlichen Interesse an korrekten Wahlen aufgestellt und bezweckt
nicht primär den Minderheitenschutz. Ein Rechtsanspruch der Sozialdemokratischen Partei,
durch mehrere eigene Kandidaten im Erziehungsrat vertreten zu sein, ergibt sich daraus
nicht. Fraglich ist, ob ein solcher Rechtsanspruch aus Art. 11 der Kantonsverfassung
abgeleitet werden kann. Diese Bestimmung, wonach bei der Wahl der staatlichen Behörden
"die verschiedenen Parteirichtungen möglichst berücksichtigt" werden sollen, könnte in der
Tat unter Umständen einen gewissen Rechtsanspruch der politischen Parteien des Kantons
Solothurn auf Vertretung im Erziehungsrat begründen, wobei immer noch offenbliebe, ob
"möglichste Berücksichtigung" im Sinne von Art. 11 KV bei der Wahl eines Konsultativ-
und Beratungsgremiums Fraktionsproporz bedeutet. Ebensogut könnte jedoch die
Bestimmung lediglich als sogenannter Programmartikel, d.h. als Anweisung an den
Gesetzgeber verstanden werden, bei der Ausgestaltung des Wahlverfahrens für
entsprechende Garantien zugunsten zahlenmässiger Minderheiten zu sorgen. Einen
unmittelbaren Rechtsanspruch der Sozialdemokratischen Partei auf angemessene
Vertretung im Erziehungsrat würde sich in diesem Fall aus Art. 11 der Kantonsverfassung
nicht ergeben. Die Frage, ob die Sozialdemokratische Partei in dieser Sicht zur
Beschwerdeführung legitimiert sei, kann indessen offenbleiben, da bereits aus anderen
Gründen auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht eingetreten werden kann.
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